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Kassenärztliche Vereinigung (KV) und Krankenkassen
haben sich zu Jahresbeginn auf eine neue Honorarver-
einbarung in Schleswig-Holstein verständigt. Dabei ei-
nigten sie sich auf eine Verlängerung der Konvergenz-
regelung. Insgesamt steht für die ambulante Versorgung
im laufenden Jahr eine Milliarde Euro zur Verfügung. Die
kommissarische KV-Vorsitzende Dr. Ingeborg Kreuz be-
tonte jedoch, dass sie diese auf den ersten Blick hoch er-
scheinende Summe für die haus- und fachärztliche Re-
gelversorgung im Land nicht für ausreichend hält. Posi-
tiv bewerteten die Vertragspartner aber, dass die Einigung
früh und ohne Schiedsamt gelang. „Das gemeinsam ge-
tragene Ergebnis gibt uns in diesem Jahr frühzeitig Pla-
nungssicherheit. Das ist unter den für beide Seiten schwie-
rigen finanziellen Rahmenbedingungen ein hoher Wert“,
sagte Schleswig-Holsteins AOK-Chef Dr. Dieter Paffrath. 
Der Honorarvertrag setzt die bundesweit geltenden Be-
schlüsse des Bewertungsausschusses zur Neuordnung
der vertragsärztlichen Vergütung um. Die mit der Kon-
vergenzregelung festgelegte Gewinn- und Verlustbe-
grenzung hat Verwerfungen im vergangenen Jahr zu-
mindest abmildern können. Praxen, deren Verlust eine
bestimmte Schwelle überschritt, erhielten Ausgleichs-
zahlungen aus der Solidargemeinschaft der Ärzte. Im Ge-

genzug musste aber, wie berichtet, darauf verzichtet
werden, Honorarzuwächse auszuzahlen. Mit dem neu-
en Honorarvertrag wurde zudem vereinbart, dass die Mit-
telverteilung innerhalb der Ärzteschaft nun der KV obliegt.
Die Vertragspartner versprechen sich davon, dass „be-
sonders flexibel und angemessen auf neu entstehende
Situationen“ reagiert werden kann. Außerdem verstän-
digten sich die Vertragspartner darauf, dem gesonder-
ten Versorgungsbedarf in der Pädaudiologie und Phoni -
atrie Rechnung zu tragen. Für die kleine Fachgruppe -
landesweit sind nur eine Handvoll Kollegen aus diesem
vergleichsweise jungen Fachgebiet niedergelassen -
werden zusätzliche Mittel bereitgestellt. Wegen der ge-
ringen Zahl von Kollegen werden diese den HNO-Ärzten
zugerechnet. Deren Regelleistungsvolumen aber reich-
te nicht aus, um den hohen Aufwand angemessen zu ho-
norieren. Auch für den vertragsärztlichen Bereitschafts-
dienst werden die Mittel aufgestockt. Die Vertragspart-
ner versprechen sich davon eine Qualitätsverbesserung.
Im Gegensatz zum vergangenen Jahr, als eine umfas-
sende Honorarreform für große Verunsicherung unter den
niedergelassenen Ärzten und in der Folge zu massiven
Protesten geführt hatte, erfolgte die Einigung für 2010 na-
hezu geräuschlos. (Red.)

Schnelle Einigung für das Honorar 2010

Weiterbildungsbefugnisse sollen grundsätzlich der der-
zeit gültigen Weiterbildungsordnung (die Weiterbil-
dungsordnung der Ärztekammer Schleswig-Holstein
vom 15. Juni 2005 mit der Satzungsänderung vom 30.
Januar 2008) entsprechen.
Gemäß der oben genannten Weiterbildungsordnung
besteht jedoch auch noch die Möglichkeit, Gebiets- und
Schwerpunktweiterbildungen und die Zusatzbezeich-
nung Betriebsmedizin Psychoanalyse und Psychotherapie
nach der alten Weiterbildungsordnung vom 16. Oktober
1996 bis zum 29. August 2012 abzuschließen. Die Ge-
biete Innere Medizin und Allgemeinmedizin sowie die da-
zugehörigen Schwerpunkte können noch bis zum 31. De-
zember 2015 erworben werden. 
Weiterbildungsbefugnisse, die vor 1996 ausgesprochen
wurden, sowie die Befugnisse für die Bezeichnungen, die
nicht unter die o.g. Übergangsbestimmungen fallen, ha-
ben somit keine Gültigkeit mehr.

Es ist jederzeit möglich, einen neuen Antrag auf Wei-
terbildungsbefugnis nach der neuen Weiterbildungs-
ordnung zu stellen. Die entsprechenden Antragsformu-
lare finden Sie auf unserer Homepage unter
www.aeksh.de - Ärzte - Weiterbildung - Weiterbildungs-
befugnis.
Sollten Sie Fragen zu Ihrer Weiterbildungsbefugnis ha-
ben, stehen Ihnen unter der Rufnummer 04551/803301
Frau Naujok und Frau Lehmann zur Verfügung. Sie kön-
nen uns auch per Mail unter weiterbildung@aeksh.org
erreichen. (Dr. Breindl)

Gültigkeit von Weiterbildungsbefugnissen
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